
Nichti'nhaftierung gegen Sicherheitslei
stung abgelehnt, bedarf es auch hierüber 
einer begründeten Entscheidung des Staats
anwalts oder Gerichts. Nur bei einem sol
chen .Vorgehen ist auch gewährleistet, daß 
der Beschuldigte oder Angeklagte von dem 
ihm gemäß § 137 Abs. 2 zustehenden Be
schwerderecht Gebrauch machen kann.

Hat der Beschuldigte oder Angeklagte 
den Ladungen Folge geleistet und sich dem 
Verfahren nicht entzogen, werden die hin
terlegten Vermögenswerte mit Abschluß 
des Strafverfahrens freigegeben, d. h. bei 
Ausspruch einer Strafe mit Freiheitsentzug 
mit der Befolgung der Ladung zum Straf
antritt, bei Ausspruch einer Geldstrafe mit 
deren Bezahlung. .

6.2.6.
Die Vorführung Beschuldigter 
und Angeklagter
Bei der Vorführung im Sinne des § 48 
Abs. 2, des § 203 Abs. 1 und des § 295 Abs. 2 
wird ein bislang auf freiem Fuß befindli
cher Beschuldigter oder Angeklagter zum 
Zwecke seiner Vernehmung oder Anwesen
heit in der gerichtlichen Verhandlung 
zwangsweise vor das Untersuchungsorgan, 
den Staatsanwalt oder das Gericht ge
bracht.

Hiervon zu unterscheiden sind
— die Vorführung Festgenommener oder 

Verhafteter zum Zwecke der richter
lichen Vernehmung (§ 126)

— die Vorführung inhaftierter Angeklag
ter oder Verurteilter zur gerichtlichen 
Verhandlung auf der Grundlage eines 
richterlichen Vorführersuchens an die 
Haftanstaltsleitung

— die im beschleunigten Verfahren vom 
Staatsanwalt veranlaßte Vorführung 
verhafteter öder festgenommener Be
schuldigter zur Hauptverhandlung 
(§ 259 Abs. 3).

Diese Maßnahmen sind Bestandteil des 
Festnahme-, Verhaftungs- oder Strafvoll
zugsgewahrsams des Betroffenen. Da sie 
keinen über diesen Gewahrsam hinaus
gehenden Eingriff in die persönliche Frei
heit des Beschuldigten, Angeklagten oder 
Verurteilten darstellen, werden sie an die
ser Stelle nicht mitbehandelt.

Die Vorführung ist zulässig, wenn der 
Beschuldigte oder Angeklagte Ladungen 
unentschuldigt nicht folgt und die Vorfüh

rung für diesen Fall in der Ladung ange
kündigt war (§ 48 Abs. 1, § 203 Abs. 1). Das 
können Ladungen im Ermittlungsverfah
ren, solche zur Teilnahme an der gerichtli
chen Hauptverhandlung, als auch zur Teil
nahme an der mündlichen Verhandlung im 
Stadium der Verwirklichung der Maßnah
men der strafrechtlichen Verantwortlich
keit (§§ 338 ff.) sein.

Das betrifft auch die Fälle, in denen der 
Angeklagte hach ordnungsgemäßem Er
scheinen unerlaubt den Gerichtssaal ver
läßt und deshalb ein neuer Verhandlungs
termin angesetzt werden muß. Für die An
ordnung der Vorführung eines in der 
Rechtsmittelinstanz unbegründet ausge
bliebenen Angeklagten, dessen persönli
ches Erscheinen angeordnet war, bildet 
§ 295 Abs. 2 die gesetzliche Grundlage.

Mit der Vorführung wird verhindert, 
daß der unentschuldigt ausgebliebene Be
schuldigte oder Angeklagte bei der erneut 
angesetzten Vernehmung oder- Verhand
lung wieder nicht zugegen ist und das Ver
fahren verschleppt wird..

Die Vorführung ist weiterhin zulässig, 
wenn eine Ladung des Beschuldigten oder 
Angeklagten infolge von Fluchtverdacht 
oder Verdunklungsgefahr unzweckmäßig 
ist, aber keine Notwendigkeit zum Erlaß 
eines Haftbefehls besteht. Der Beschuldigte 
wird dann ohne vorherige Ladung vorge
führt (§ 48 Abs. 2). Eine sofortige Verneh
mung sowie parallel dazu vorgenommene 
ändere Ermittlungshandlungen (wie sofor
tige Durchsuchung, Beschlagnahmen, Zeu
genvernehmungen u. a.) können die beste
hende Flucht- und Verdunklungsgefahr 
ausräumen. Der Beschuldigte kann auch 
zur gerichtlichen Verhandlung im beschleu
nigten Verfahren, die sich unmittelbar an 
die Beschuldigtenvernehmung anschließt, 
vorgeführt werden (§ 259 Abs. 3). Schließ
lich kann eine Vorführung auch bei Flucht
verdacht im Stadium der Verwirklichung 
der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit notwendig sein, wenn z. B. 
das Gericht begründet annimmt, eine La
dung zur Verhandlung über den Widerruf 
einer Strafaussetzung auf Bewährung kön
ne den Verurteilten zur Flucht veranlassen. 
Grundlage für Vorführungen ist eine 
schriftliche Anordnung des Untersuchungs- 
organs, Staatsanwalts oder Gerichts.
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